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Frederic Hüttenhoff 

Institut Arbeit und Qualifikation 

Universität Duisburg-Essen 

 

Schriftliche Stellungnahme zur Anhörung zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen 
in Berlin am 16. Mai 2022 um 13:00 Uhr zum 

„Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und 
zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung eines Gesetzes zur dynamischen 
Beitragsentlastung in der Arbeitslosenversicherung“ BT-Drucksache 20/1408 vom 13.04.2022 

und 

Antrag der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, Matthias W. Birkwald, Ates Gürpi-
nar, Jan Korte, Pascal Meiser, Sören Pellmann, Heidi Reichinnek, Dr. Petra Sitte, Jessica Tatti, 
Kathrin Vogler und der Fraktion DIE LINKE: „Ausweitung der Minijobs konterkariert Erhöhung 
des gesetzlichen Mindestlohns“ BT-Drucksache 20/1503 vom 26.04.2022 

 

1. Wirkung des gesetzlichen Mindestlohns und geplante Erhöhung auf 12 € 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat seit 2015 zu einer deutlichen Erhöhung der 
Löhne am unteren Ende der Einkommensverteilung geführt. Zudem kommen verschiedene 
Untersuchungen zu dem Schluss, dass der Mindestlohn auch zu positiven Spillover-Effekten 
geführt hat, d.h. Löhne oberhalb des Mindestlohns ebenfalls angestiegen sind (z.B. Boss-
ler/Schank 2020; Dustmann et al. 2020). Dies könnte gleichzeitig ein Grund dafür sein, dass 
der Niedriglohnsektor seit der Einführung des Mindestlohns bis 2019 auf knapp 20% gesunken 
ist, obwohl der gesetzliche Mindestlohn bislang unterhalb der Niedriglohnschwelle liegt (Ka-
lina/Weinkopf 2021). Trotz der überdurchschnittlichen Einkommenseffekte waren bislang 
keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung erkennbar (Ehrentraut et al. 2020). Die 
Entwicklung der Erwerbstätigkeit ist offensichtlich eher von anderen Faktoren wie der allge-
meinen Konjunkturlage abhängig. 

Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 € ist daher aus mehreren Gründen zu 
begrüßen. Laut Statistischem Bundesamt (2021) verdienten im April 2021 rund 7,2 Millionen 
Beschäftigte bzw. knapp 20% der abhängig Erwerbstätigen weniger als 12 € pro Stunde. Die 
Anzahl dürfte sogar noch höher sein, da vollständig von Kurzarbeit Betroffene in der Erhebung 
nicht berücksichtigt wurden. Die Bundesregierung rechnet in ihrem Gesetzentwurf immerhin 
noch mit rund 6,2 Millionen Beschäftigte, die vom erhöhten Mindestlohn profitieren. Ähnlich 
wie bei der Einführung 2015 könnten insbesondere gering Qualifizierte, Frauen, Beschäftigte 
in kleinen Betrieben ohne Tarifbindung, Ausländer*innen, befristet sowie in Teilzeit und ge-
ringfügig Beschäftigte ihr Einkommen mit einem erhöhten Mindestlohn deutlich steigern 
(Lübker 2021; Kalina/Weinkopf 2021). 

Die Hauptargumente gegen einen Mindestlohn von 12 Euro, insbesondere der Eingriff in die 
Tarifautonomie und die Bedenken vor Beschäftigungsverlusten, lassen sich bei näherer Be-
trachtung nicht halten. Die meisten Niedriglohntätigkeiten werden nicht nach Tarif entlohnt 
(Grabka/Schröder 2019; Schulten/Pusch 2019). Die Aussicht auf einen höheren Mindestlohn 
kann im Gegenteil sogar zu einer Revitalisierung der Tarifpolitik führen (Bosch/Weinkopf 
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2015). Zudem sollte der Mindestlohn in seiner Funktion sowieso in erster Linie eine Unter-
grenze darstellen, die nicht unterschritten werden soll, um Lohndumping zu verhindern 
(Bosch/Weinkopf 2013). Auch die Sorge vor Beschäftigungsverlusten ist unbegründet. Ver-
schiedene Analysen kommen zu dem Schluss, dass ein Mindestlohn von 12 € keine negativen, 
sondern vielmehr neutrale bis positive Beschäftigungseffekte nach sich ziehen wird 
(Krebs/Drechsel-Grau 2021; Bossler 2022). 

Schließlich wird mit den 12 € eine deutliche Annäherung der Löhne an die Niedriglohnschwelle 
erreicht, die 2021 bei 12,27 € lag (Statistisches Bundesamt 2021). Gleichzeitig würde Deutsch-
land einem angemessenen Mindestlohn von mindestens 60% des Medianlohns bzw. 50% des 
Durchschnittslohns, wie ihn die EU-Kommission in einem Richtlinien-Vorschlag von 2020 for-
muliert hat, ein Stück näher kommen. Als angemessenen Mindestlohn definiert die EU-Kom-
mission dabei einen Mindestlohn, der Schutz für ein menschenwürdiges Leben bietet, die Bin-
nennachfrage stärkt, die Anreize für Erwerbstätigkeit erhöht und die Armutsgefährdung trotz 
Arbeit verringert (Europäische Kommission 2020). Dieses Ziel der EU wurde mit dem bisheri-
gen Mindestlohnniveau in Deutschland nicht erreicht. 

 

2. Umsetzungsprobleme beim Mindestlohn 

Verschiedene Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Zahl der anspruchsberechtigten Be-
schäftigten, die Stundenlöhne unterhalb des Mindestlohns erhalten, weiterhin hoch sind. 
Nach Berechnungen des DIW erhielten zwischen 1,5 Millionen (nach vertraglichem Stunden-
lohn) und bis zu 3,2 Millionen (nach tatsächlichem Stundenlohn) anspruchsberechtigte Perso-
nen im Jahr 2017 noch weniger als 8,84 € pro Stunde (Fedorets et al. 2019). Dagegen kommt 
die Verdienststrukturerhebung (VSE) zu einer deutlich geringeren Zahl an Mindestlohnverstö-
ßen von etwa 509.000 betroffenen Personen im Jahr 2018 (Statistisches Bundesamt 2020). Da 
es sich bei der VSE um eine Unternehmensbefragung handelt, kann davon ausgegangen wer-
den, dass bewusste Mindestlohnverstöße in der Befragung nicht aufgedeckt werden. Auch die 
Jahresstatistik des Zolls lässt erahnen, dass mit über 120.000 eingeleiteten Strafverfahren bei 
knapp 48.000 Arbeitgeberprüfungen der FKS im Jahr 2021 die Zahl der Verstöße gegen Min-
destarbeitsbedingungen weiterhin hoch ist (Zoll 2022).  

Auch verschiedene qualitative Studien kommen zu der Erkenntnis, dass bewusste Verstöße 
gegen den Mindestlohn keine Seltenheit sind, sondern eine hohe Bedeutung in bestimmten 
Wirtschaftszweigen haben (z.B. Bosch et al. 2019; Koch et al. 2018; Glemser et al. 2017). Die 
Compliance-Probleme offenbaren strukturelle Einfallstore für die Nichteinhaltung von Min-
destarbeitsbedingungen und sind „systemischer Natur“ (Bosch et al. 2019). Besonders häufig 
von Verstößen betroffen sind Minijobber*innen, gering Qualifizierte, Beschäftigte in kleinen 
Betrieben mit bis zu neun Erwerbstätigen, befristet Beschäftigte, Erwerbstätige mit wechseln-
den Arbeitszeiten und Einsatzorten sowie geringer Tarifbindung und fehlender Mitbestim-
mung (Bosch et al. 2019; Fedorets et al. 2019). Gerade bei Minijobber*innen werden beson-
ders häufig Verstöße festgestellt wie der Zoll ausführt: „Bei Prüfungen oder durch andere Er-
kenntnisse werden regelmäßig Sachverhalte festgestellt, bei denen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer gegenüber dem Sozialversicherungsträger als geringfügig Beschäftigte gemel-
det sind, obwohl die entsprechenden Grenzen überschritten werden. Auch werden Stunden-
aufzeichnungen nicht geführt, um Mindestlohnverstöße zu verschleiern.“ (BMF 2022: 14). 
Auch verschiedene Studien konnten aufzeigen, dass Verstöße gegen Arbeitsbedingungen bei 
Minijobs weit verbreitet sind (Bachmann et al. 2017; Fischer et al. 2015; Bosch/Weinkopf 
2017).  
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Die meisten Betriebe können laut Zoll ordentlich geführte Geschäftsunterlagen vorzeigen, aus 
denen keine offenkundige Unterschreitung des Mindestlohns ersichtlich sind. Allerdings gibt 
es weiterhin diverse Einfallstore für Unterschreitungen. Dazu gehören insbesondere unzutref-
fende Angaben zur Arbeitszeit und unbezahlte Mehrarbeit wie Überstunden sowie Vor- und 
Nacharbeiten. Zudem werden Beschäftigte in Minijobs und bei Arbeit auf Abruf häufig die 
Zahlung von Urlaubs-, Feier- und Krankheitstagen verwehrt. Verstöße gegen die Arbeitszeit 
fallen oft nicht auf, da die meisten Betriebe sieben Tage Zeit für die Aufzeichnung der Arbeits-
zeit haben und ihre Unterlagen von Steuerberaterbüros überprüfen lassen (Bosch et al. 2019). 

Die Kontroll- und Compliance-Probleme sind oftmals auf eine zunehmende Fragmentierung 
von Unternehmen durch die Auslagerung vieler Tätigkeiten aus den Unternehmen in unüber-
sichtliche Subunternehmerketten und in der wachsenden Heterogenität von Beschäftigungs-
formen zurückzuführen. In fragmentierten Unternehmen bleibt oft unklar, wer eigentlich der 
für die Arbeitsbedingungen verantwortliche Unternehmer ist. Die Aufspaltung der Unterneh-
men erhöht den Aufwand für externe Kontrollen um ein Vielfaches, weil nicht nur der eigent-
liche Arbeitgeber identifiziert werden muss, sondern auch, welche spezifischen Regelungen 
für die jeweiligen Unternehmen gelten. Die Überschneidungen zwischen der Fragmentierung 
der Unternehmen und der Prekarisierung der Beschäftigung sind offensichtlich. Beschäftigte 
von Werkvertragsunternehmen, aus dem Ausland entsandte Arbeitskräfte oder Leiharbeits-
kräfte gehören zu anderen Unternehmen, unterliegen aber de jure oder de facto – ebenso wie 
Scheinselbständige – Weisungen des auftraggebenden Unternehmens. Damit entstehen juris-
tische Grauzonen, die es Unternehmen an der Spitze der Wertschöpfungskette erlauben, sich 
ihrer juristischen und sozialen Arbeitgeberpflichten zu entledigen sowie Löhne zu drücken und 
diese Praktiken zu verschleiern. Hier reicht es für die Kontrollbehörden nicht mehr, die beson-
deren Regulierungen für alle Beschäftigungsformen wie etwa für Beschäftigte in Minijobs oder 
entsandte Arbeitskräfte zu kennen. Oft muss erst einmal – wie im Fall von Scheinselbständigen 
– aufwendig der Beschäftigtenstatus festgestellt werden. 

Die Probleme, die mit der Umsetzung des Mindestlohns verbunden sind, sind der Bundesre-
gierung bewusst, wie ein Eckpunktepapier der Bundesministerien für Arbeit und Soziales und 
der Finanzen von März 2021 zeigt. Darin wird nicht nur eine deutliche Erhöhung des Mindest-
lohns gefordert, sondern auch weitere notwendige Verbesserungen und eine Stärkung der 
Sozialpartnerschaft angemahnt (BMAS/BMF 2021): 

• Zulagen und Zuschläge sollen in Zukunft nicht mehr auf den Mindestlohn angerechnet 
werden dürfen. 

• Die Ausnahmen für Langzeitarbeitslose und minderjährige ohne Berufsausbildung sollen 
entfallen. 

• Beschäftigte sollten vom Zoll informiert werden, wenn Verstöße bei Kontrollen festgestellt 
werden. 

• Eine digitale und rechtssichere Erfassung der Arbeitszeit, die die Beschäftigten auch ein-
sehen dürfen. 

• Bessere Informationen für Beschäftigte über ihre Rechte und die Mindestlohnhöhe. 
• Einführung eines Bundestariftreuegesetzes für öffentliche Aufträge. 
• Tariftreue bei Versorgungsverträgen. 
• Ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften zur Nutzung der elektronischen Kommuni-

kationssysteme im Betrieb. 
• Tarifgebundene Unternehmen sollen von gesetzlichen Vorgaben bei den Nachweispflich-

ten ausgenommen und so von Bürokratie entlastet werden. 
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• Initiierung eines Sozialpartner-Gütesiegels für tarifgebundene Unternehmen. 
• Tarifbindung als fester Bestandteil von CSR-Berichtspflichten. 

Die meisten der genannten Punkte können die Rechte und Arbeitsbedingungen für viele Nied-
riglohnbeschäftigte stärken und für eine faire Entlohnung sorgen. Abgesehen von der deutli-
chen Erhöhung des Mindestlohns wurde jedoch kein weiterer der genannten Maßnahmen im 
Gesetzentwurf umgesetzt. Im ersten Referentenentwurf war zwar noch eine elektronische 
und manipulationssichere Arbeitszeiterfassung aufgeführt, diese wurde jedoch im aktuellen 
Gesetzentwurf wieder gestrichen. Dabei hängt die Kontrolle und Durchsetzung von Mindest-
lohnansprüchen zentral von der korrekten Erfassung der Arbeitszeit ab.  

 

3. Kontrollprobleme der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit verfügt durch das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz über 
weitreichende Kontrollbefugnisse, aber die Effektivität und Intensität der Mindestlohnkon-
trollen wird unterschiedlich eingeschätzt. Die Kritik richtet sich zumeist auf eine unzu-
reichende Zahl von Kontrollen mit der Forderung einer deutlichen Aufstockung des Personals 
bei der FKS. Dies ist durchaus berechtigt, lag doch die Zahl der Arbeitgeberprüfungen in den 
Jahren 2020 und 2021, sicherlich auch coronabedingt, jeweils unter 50.000 und hat nicht wie-
der das Niveau vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von über 60.000 Prüfungen 
erreicht (Bosch et al. 2019; Zoll 2022). 

Und obwohl nach Angaben des Bundesfinanzministeriums der FKS Anfang 2021 eine erhöhte 
Anzahl von Planstellen von insgesamt 9.318 Planstellen (inkl. Service-Bereich) zur Verfügung 
standen, waren tatsächlich nur 7.178,65 Planstellen im operativen Bereich besetzt (Deutscher 
Bundestag 2021). Die Diskrepanz von über 2.000 unbesetzten Stellen ist sicherlich nicht nur 
mit fehlendem Personal im Service-Bereich erklärbar. 

Die Kontrollzahlen und personellen Probleme hängen unmittelbar mit einer veränderten stra-
tegischen Ausrichtung der FKS zusammen, die in der Regel weniger kritisch hinterfragt wird. 
Der Rückgang der Zahl der Kontrollen wurde mit dem neuen Grundsatz „Qualität vor Quanti-
tät“ gerechtfertigt, wonach die FKS sich stärker auf die Bekämpfung organisierter Kriminalität 
in den Risikobranchen konzentrieren soll. Diese Begründung kann aber nicht überzeugen.  

Die Umstrukturierung der FKS seit Oktober 2014 hat zu einer Verschlechterung der Kontroll-
situation geführt (Bosch et al. 2019). Durch die Eingliederung der Präventionseinheit in das 
Sachgebiet E wurde an vielen Dienststellen der Streifendienst faktisch eingestellt. Dieser ist 
nach Einschätzung von Expert*innen aber notwendig, um eine breite Präsenz in der Fläche, 
und damit anlasslose sowie zu jeder Zeit durchführbare Kontrollen zu gewährleisten. Nur so 
lässt sich ein notwendiger Kontrolldruck und abschreckende Wirkung erzielen. Durch die Um-
strukturierung scheint es aber vielmehr, dass an vielen Hauptzollämtern überwiegend nach 
Hinweisen kontrolliert wird und lediglich die Schwerpunktkontrollen davon ausgenommen 
sind (Bookmann et al. 2020: 119f.). Nach Einschätzung der Gewerkschaft der Polizei ist es im 
Zuge dieser Umstrukturierung zu einer hohen Personalfluktuation gekommen. Die GdP führt 
die steigende Zahl unbesetzter Stellen auch auf die zunehmende Unzufriedenheit von lang-
jährig Beschäftigten zurück. Viele erfahrene Kontrollkräfte hätten sich in andere Bereiche ver-
setzen lassen, was zu einem großen Verlust an Kompetenzen und wertvollen Erfahrungen ge-
führt habe. Aufgrund der zahlreichen strukturellen Probleme der FKS erscheint es fraglich, 
dass die geplante Aufstockung des Personals zu einer nachhaltigen Verbesserung der Kontrol-
len führen wird. 
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Des Weiteren ist die Statistik über Prüfungen der FKS missverständlich. Dem Zoll ist nicht be-
kannt, ob die verhängten Strafen und Bußgelder tatsächlich vollstreckt wurden. Vielmehr han-
delt es sich um eine Soll- statt einer Ist-Statistik. Hier fehlt dem Zoll eine Erfolgsstatistik, wie 
viele der Strafen tatsächlich vollstreckt und wie viele betrügerische Unternehmen erfolgreich 
vom Markt genommen wurden. Bereits im Jahr 2008 hatte der Bundesrechnungshof kritisiert, 
dass die FKS keine Kenntnis darüber habe, in welcher Höhe die festgesetzten Bußgelder und 
Schadenssummen tatsächlich eingefordert werden konnten. Eine Berechnung des Bundes-
rechnungshofes auf Basis der Daten der Deutschen Rentenversicherung kam zu dem Schluss, 
dass lediglich 2,6% der von der DRV nachgeforderten Beiträge auch tatsächlich gezahlt worden 
waren (Deutscher Bundestag 2008: 12). In den meisten Fällen konnten keine Nachzahlungen 
der Beiträge mehr eingetrieben werden, weil die betroffenen Arbeitgeber Insolvenz angemel-
det hatten. Eine systematischere Auswertung der Kontrollergebnisse könnte jedoch dazu bei-
tragen, die Prioritätensetzung der strategischen Kontrollen zu verbessern und systemische 
Veränderungen in bestimmten Branchen und Unternehmen zu bewirken (Weil 2010). Nicht 
zuletzt dämpft die fehlende öffentliche Wahrnehmbarkeit der vom Markt entfernten bzw. 
sanktionierten Betriebe erheblich die abschreckende Wirkung der Kontrollen. 

Als problematisch erweist sich auch, dass eine dezentrale Strategieentwicklung, die nicht 
durch die Generalzolldirektion koordiniert wird, letztlich zu einer unkoordinierten Strategie 
auf regionaler Ebene führt, da ein bestimmtes strategisches Vorgehen für die Hauptzollämter 
nicht vorgegeben wird. Die Hauptzollämter erhalten lediglich einen Zollzielkatalog, der im We-
sentlichen vorgibt, dass 70% der Kontrollen in den Risikobranchen erfolgen müssen. Durch 
fehlende weitere Vorgaben entsteht auch eine unterschiedliche Auffassung der Arbeitserfül-
lung, die sich insbesondere im Ausmaß anlassloser Kontrollen oder der Schichtgestaltung wi-
derspiegelt. So wird von manchen Dienststellen ebenso am Wochenende oder spät abends 
kontrolliert, während andere Dienststellen nur die üblichen Bürozeiten bedienen und Ver-
stöße außerhalb dieser Dienstzeiten nicht mehr aufdecken können. Auch die Doppelstruktur 
der Zollfahndungsdienste und der FKS mit zu geringem Informationsaustausch und fehlender 
Ressourcenbündelung erschwert einen effizienten Ressourceneinsatz.  

 

4. Ausweitung der Geringfügigkeitsgrenze auf 520 € und Kopplung an die Höhe des gesetz-
lichen Mindestlohns 

Im Zusammenhang mit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 € je Stunde sieht die Bundes-
regierung auch eine Neuregelung der Mini- und Midijobs zum 01.10.2022 vor. Die Einkom-
mensgrenze für die beitrags- und steuerfreien Minijobs soll von 450 € auf 520 € angehoben 
und entsprechend der Erhöhungen des Mindestlohns dynamisiert werden, so dass eine Wo-
chenarbeitszeit von 10 Stunden zum Mindestlohn möglich wird. Zugleich soll die Höchstgrenze 
im sozialversicherungspflichtigen Übergangsbereich (Midijob-Zone), die oberhalb der Gering-
fügigkeitsgrenze einsetzt, von 1.300 € auf 1.600 € erhöht und ebenfalls dynamisiert werden. 
Um die bisherigen Sprünge der Einkommensbelastung beim Übergang aus einer geringfügigen 
Beschäftigung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (zukünftig ab 521 €) zu ver-
meiden und dafür zu sorgen, dass ein höherer Bruttomonatslohn auch zu einem höheren Net-
toentgelt führt, sollen die Arbeitnehmerbeiträge auf einem sehr niedrigen Niveau ansetzen 
und sich mit steigendem Einkommen schrittweise erhöhen. Bei einem Einkommen oberhalb 
von 1.600 € werden die vollen Arbeitnehmerbeitragssätze von 20 % fällig. Im Unterschied zum 
bisherigen Verlauf der Arbeitgeberbelastungen soll der Beitragssatz beim Verlassen der Ge-
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ringfügigkeitsgrenze nicht abrupt auf den Normalbeitragssatz von 20 % abfallen, sondern min-
dert sich schrittweise. Auch hier wird erst bei einem Einkommen oberhalb von 1.600 € der 
normale Beitragssatz fällig. 

Die geplante Ausweitung der Minijobregelung ist aus mehreren Gründen abzulehnen. Zwar 
werden die Arbeitgeber im Übergangsbereich stärker als bislang belastet. Aber entscheidend 
für das Interesse der Betriebe an Minijobs ist, dass in der Praxis die eigentlich verpflichtenden 
arbeits- und tarifrechtlichen Regelungen (Entgeltfortzahlung, bezahlter Mindesturlaub, El-
ternzeit usw.) nicht oder nur begrenzt zur Anwendung kommen. Das bringt für Unternehmen 
erhebliche Kostenvorteile (Fischer et al. 2015; Hanau 2006). Völlig unverständlich erscheint, 
dass selbst von Seiten der Politik die Minijobs häufig nicht nur als flexible, sondern auch als 
besonders kostengünstige Art der Beschäftigung angepriesen werden. Tatsächlich sind Mi-
nijobs für Arbeitgeber bei Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben jedoch die teuerste Form der 
Beschäftigung, da die Pauschalabgaben, die Arbeitgeber für Minijobs abführen müssen, mit 
rund 31% deutlich höher sind als für voll sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. 
Ohne realistische Vorschläge, die dazu führen, den geltenden Arbeitnehmerschutz auch bei 
Minijobber*innen einzuhalten, bleiben die Nachteile für Beschäftigte bestehen. 

Es ist zu erwarten, dass sich nicht die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten er-
höht, wie als Ziel im Gesetzentwurf ausgegeben wird, sondern sich die Zahl der Minijobber*in-
nen durch die Heraufsetzung und Dynamisierung der Geringfügigkeitsgrenze kräftig erhöht, 
viele Beschäftigte im unteren Midijob-Bereich ihre sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung verlieren und vielmehr eine Stauchung der geringfügig Beschäftigten im Mindestlohnbe-
reich eintreten wird (Bäcker/Schmitz-Kießler 2022). Auch die vorgesehene Möglichkeit der 
Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze in zwei Kalendermonaten bietet in erster Linie ein 
Einfallstor für Mindestlohnverstöße, stellt einen bürokratischen Mehraufwand für die Kontrol-
len der FKS dar und verhindert die Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 

 

5. Bewertung und Risiken von Minijobs 

Bereits der erste Gleichstellungsbericht der Bundesregierung im Jahr 2011 kritisierte gering-
fügige Beschäftigung insbesondere für Frauen als biographische Sackgasse (Bundesregierung 
2011). Nach Einschätzung dieser Sachverständigenkommission und vieler anderer Institutio-
nen, Forschungseinrichtungen und Expert*innen sollte geringfügige Beschäftigung nicht wei-
ter gefördert und ausgeweitet, sondern vielmehr wirksam eingedämmt werden (z.B. Bruck-
meier et al. 2022; Bosch/Weinkopf 2017; Fratzscher 2022; Grabka et al. 2020; Krebs/Scheffel 
2021; Walwei 2021). Es muss attraktiver werden, mehr als nur geringfügig zu arbeiten, was 
sich viele Minijobber*innen offenbar auch wünschen (Fischer et al. 2015; Schmidt et al. 2020).  

Nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz haben geringfügig Beschäftigte grundsätzlich die glei-
chen arbeitsrechtlichen und tariflichen Ansprüche wie sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte. Die neuere Forschung zeigt jedoch, dass das im Teilzeit- und Befristungsgesetz veran-
kerte Diskriminierungsverbot für geringfügig Beschäftigte in der Praxis so häufig unterlaufen 
wird, dass Gesetzesverstöße in der Praxis eher die Regel als die Ausnahme sind. Dabei werden 
geringfügig Beschäftigten bestimmte Arbeitnehmerrechte oftmals vorenthalten wie die Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall und an Feiertagen sowie die Gewährung von bezahltem Urlaub 
(Bosch/Weinkopf 2017; Fischer et al. 2015; Hanau 2006). Zudem zeigen Untersuchungen, dass 
die Stundenlöhne von Minijobber*innen deutlich unter denen der sozialversicherungspflichtig 
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Beschäftigten liegen (Kalina/Weinkopf 2015; Fischer et al. 2015). Auch hat es sich in den ver-
gangenen zwei Jahren als besonders nachteilig erwiesen, dass Minijobber*innen keinen An-
spruch auf Kurzarbeitergeld hatten. Beschäftigte, die sich nicht von der Rentenversicherungs-
pflicht befreien lassen, erwerben zwar Anwartschaften. Allerdings sind bei dem niedrigen Mo-
natsentgelt die Anwartschaften denkbar gering. Wer wenig einzahlt, wird auch eine (sehr) 
kleine Rente erhalten. Das Versorgungs-, Armuts- und Abhängigkeitsproblem der Beschäfti-
gungsform bleibt bestehen. 

Arbeitszeitbefragungen zeigen, dass gerade bei geringfügig Beschäftigten die Wünsche nach 
längerer Arbeitszeit besonders ausgeprägt sind, während die Wochenarbeitszeit von sozial-
versicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigten nahe an ihren Präferenzen liegt (Wippermann 
2012; Körner et al. 2013). Besonders ausgeprägt sind die Wünsche nach einer Verlängerung 
der Arbeitszeit bei Minijobber*innen in Haushalten der unteren und mittleren Einkommens-
schichten, wo der Bedarf an einem höheren Haushaltseinkommen besonders ausgeprägt ist 
(Bosch/Kalina 2016). Hier kann eine Ausweitung der Beschäftigung zusätzlich einen wichtigen 
Beitrag zur Bewältigung des Fachkräftebedarfs und zum Abbau von Benachteiligungen von 
Frauen auf dem Arbeitsmarkt leisten. 

Minijobs entfalten starke Klebeeffekte und erschweren sowohl für Beschäftigte als auch für 
Unternehmen systematisch Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
(Bosch/Weinkopf 2017; Körner et al. 2013; Wippermann 2012). Die Gründe für die hohen Kle-
beffekte liegen in den institutionalisierten Anreizstrukturen wie die beitragsfreie Mitversiche-
rung in der Krankenkasse des Partners sowie die Befreiung von Steuern und Sozialabgaben, 
wodurch vor allem für verheiratete Frauen der Übertritt in eine reguläre sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung nicht mehr attraktiv und finanziell lohnenswert erscheint. Zudem gel-
ten Frauen mit zunehmender Dauer im Minijob nicht mehr als qualifizierte Fachkräfte, bekom-
men das stigmatisierende Label „Minijobberin“ und haben kaum noch Chancen auf eine regu-
läre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  

Minijobs sind in manchen Branchen besonders häufig vertreten, die sich sogar bewusst auf 
diese Beschäftigungsform stützen und ein Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Tätig-
keit praktisch nicht möglich ist (Wippermann 2012; Bosch/Weinkopf 2017). Gerade im Einzel-
handel, im Gastgewerbe und im Reinigungsgewerbe haben Frauen häufig einen Minijob und 
arbeiten zusätzlich schwarz nebenbei. Hier werden Menschen am unteren Rand der Einkom-
mensverteilung kriminalisiert, indem man sie zwingt, schwarz zu arbeiten. Auch das Argu-
ment, dass Minijobs eine Chance für Arbeitslose zum beruflichen Wiedereinstieg sind, hält bei 
näherer Betrachtung nicht stand. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass der Ausstieg aus 
dem Leistungsbezug über Minijobs meistens nicht gelingt (Dingeldey et al. 2012; Rudolph 
2011).   

Schließlich zeigen Untersuchungen, dass vor allem ausschließliche und dauerhafte geringfü-
gige Beschäftigung hohe Risiken für langfristige Narbeneffekte aus mehreren Gründen birgt. 
Erstens arbeiten geringfügig Beschäftigte oft in einfachen Tätigkeiten, die nicht ihrer formalen 
Qualifikation entsprechen, und von betrieblichen Weiterbildungsangeboten weitgehend aus-
geschlossen sind, was Übergänge in besser bezahlte Tätigkeiten und berufliche Karrieren sys-
tematisch behindert (Fischer et al. 2015). 

Zweitens haben Minijobber*innen keine Chance auf eine eigenständige Existenzsicherung. Zu-
dem sind sie praktisch nicht eigenständig sozial abgesichert. Sie sind nicht in die Arbeitslosen-
versicherung einbezogen und können mit dem Minijob nur minimale eigene Rentenansprüche 
erwerben. Nach Einschätzung der Sachverständigenkommission zur Erstellung des Ersten 
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Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung (2011: 220) führt dies dazu, „dass die Kosten 
dieser Beschäftigungsverhältnisse (…) sozialisiert und in die Zukunft verlagert werden“. 

Drittens haben sich die Lebensläufe zunehmend ausdifferenziert und man kann immer weni-
ger davon ausgehen, dass Minijobber*innen mit einem Partner in einem Normalarbeitsver-
hältnis und das auf Dauer zusammenleben. Die traditionelle Vorstellung, dass ein Minijob als 
Zuverdienst oder „Taschengeld“ zur Aufbesserung des Einkommens eines gut verdienenden 
Mannes in Paarhaushalten dient, ist schon länger nicht mehr haltbar. Dass die „Zuverdienst-
Annahme“ – jedenfalls in ihrer ursprünglichen Bedeutung – zunehmend nicht mehr gilt, lässt 
sich auch daran erkennen, dass Minijobber*innen teilweise ergänzende Leistungen der 
Grundsicherung in Anspruch nehmen müssen, weil die eigenen Einkünfte nicht ausreichen, 
um den haushaltsbezogenen Mindestbedarf zu decken. Von den knapp 4,4 Millionen aus-
schließlich in Minijobs Beschäftigten im Jahr erhielten nach Angaben der Bundesagentur für 
Arbeit (2022) rund 350.000 oder 8% aufstockende Leistungen der Grundsicherung. Dabei 
muss berücksichtigt werden, dass etwa 40% der ausschließlich geringfügig Beschäftigten Rent-
ner*innen, Schüler*innen und Studierende sind, die keinen Anspruch auf eine Aufstockung 
haben. 

 

6. Reformvorschläge für eine bessere Einhaltung und Durchsetzung des Mindestlohns und 
Gestaltung von Minijobs 

Die Gründe für die Um- und Durchsetzungsprobleme beim Mindestlohn liegen nicht allein an 
den Kontrollen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Sie sind ebenso in der Schwäche prä-
ventiver Regulierungen und Strategien angelegt, die Verstöße gegen Mindestlöhne schon im 
Vorfeld erschweren. Im Folgenden soll deshalb ein Überblick über die zentralen Ansatzpunkte 
einer Reformstrategie gegeben werden:   

 

6.1 Stärkung der Selbstkontrollen durch die Sozialpartner 

Die Compliance-Probleme im deutschen Arbeitsmarkt können nicht alleine durch Kontrollen 
verringert werden. Nachhaltige Kontrollstrategien müssen durch präventive Maßnahmen er-
gänzt werden, die Gesetzesverstöße schon im Vorfeld erschweren. Bei der Prävention ist ein 
wichtiger Baustein die Stärkung der Selbstkontrollen durch die Sozialpartner. Die heutigen 
staatlichen Kontrollen von Mindestlöhnen sind erst durch den Rückgang der Tarifbindung und 
die Herausbildung eines großen Niedriglohnsektors notwendig geworden. Die geringsten 
Probleme mit der Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards finden sich in Branchen, in denen 
das traditionelle autonome Lohnsystem noch funktioniert. Das gilt etwa für den öffentlichen 
Dienst, die Metall- und die chemische Industrie, wo die Tarifbindung hoch ist, die üblichen 
Einstiegslöhne deutlich über dem Mindestlohn liegen und starke Personal- und Betriebsräte 
die Einhaltung von Gesetzen und Tarifen kontrollieren. Durch allgemeinverbindliche Tarifver-
träge mit differenzierten Lohngittern auch in Branchen mit hohen Niedriglohnanteilen könn-
ten die Tariflöhne vieler Beschäftigter deutlich über den gesetzlichen Mindestlohn angehoben 
werden. Um dies zu erreichen, müsste die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen 
erleichtert werden. AVE-Anträge aus einzelnen Branchen sollten im Tarifausschuss nur mit ei-
ner Mehrheit abgelehnt werden können, um Blockademöglichkeiten einer Seite zu verhin-
dern. Allgemeinverbindliche Tarifverträge erlauben überdies „echte“ Tariftreuegesetze, die 
nicht nur eine Untergrenze, sondern ganze Tarifgitter bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
verbindlich machen. 
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6.2 Stärkung der Verantwortung an der Spitze der Wertschöpfungskette 

Einer der wichtigsten Treiber für die Herausbildung des großen Niedriglohnsektors in Deutsch-
lands und auch der weiterhin erheblichen Compliance-Probleme ist die Auslagerung von Tä-
tigkeiten in Subunternehmen, die selbst wiederum z.T. die Tätigkeiten in Subunternehmerket-
ten auslagern, deren einziger Zweck darin besteht, Löhne zu drücken und diese Praktiken zu 
verschleiern (Bosch et al. 2019). Der Gesetzgeber hat hierauf bereits durch die verschuldens-
unabhängige Haftung des Generalunternehmers beim Mindestlohn reagiert. Hinzu kommt 
auch die Haftung des Generalunternehmens für die Sozialversicherungsbeiträge in der Bau-
wirtschaft. Diese Haftungsvorschriften zwingen die Auftraggeber an der Spitze von Vergabe-
ketten zu einem Compliance-Management, um Risiken soweit wie möglich auszuschließen. In 
den USA hat die dortige Kontrollbehörde mit Franchise-Unternehmen wie etwa Subway mit 
13.000 Niederlassungen in den USA sowie verschiedenen anderen Generalunternehmen so-
genannte „enhanced compliance agreements“ abgeschlossen, die Standards für das interne 
Nachunternehmermanagement festlegen und z.B. die Ausbildung des zuständigen Personals, 
die Schaffung anonymer interner Beschwerdekanäle sowie unabhängiger Kontrollsysteme be-
treffen (Weil 2018: 447f.). Die US-amerikanische Kontrollbehörde ist hier zum Partner einiger 
Unternehmen bei der Umsetzung eines effektiven Nachunternehmermanagement geworden. 
Mit einem solchen Ansatz kann man die Reichweite der Kontrollen deutlich erhöhen. Die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit könnte nach diesem Vorbild den Aufbau wirkungsvoller Compli-
ance-Systeme in Großunternehmen und den Erfahrungsaustausch zwischen den Unterneh-
men in diesem Bereich unterstützen. Wenn sich überdurchschnittlich viele Mindestlohnver-
stöße trotz Kontrollen und Selbstverpflichtungen in Branchen mit Subunternehmerketten 
nicht verringern lassen, muss man notfalls auch drastischere Maßnahmen ergreifen. Dies be-
trifft etwa die Begrenzung der Subunterketten auf zwei oder drei Ebenen wie im spanischen 
Baugewerbe oder die Begrenzung der Auslagerung von Kerntätigkeiten auf maximal 20% der 
Belegschaften sowie die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge der Beschäftigten bei den 
Subunternehmen über den Generalunternehmer. Zudem könnte wie in Großbritannien die 
Sichtbarkeit von Verstößen durch öffentlichkeitswirksame „blame and shame“-Kampagnen 
mit direkter Namensnennung von Unternehmen, die wiederholt gegen Mindestlöhne versto-
ßen haben, erhöht werden. 

 

6.3 Stärkung des Self-Enforcement durch transparente und einfache Regelungen 
Eine der wichtigsten Mechanismen zur wirkungsvollen Durchsetzung von Standards sind ein-
fache und klare Regeln, die auch bekannt sein müssen, damit die Beschäftigten ihre Ansprüche 
auch einfordern können (Weil 2014: 31). Das gilt zunächst für den Mindestlohn selbst, der am 
wirkungsvollsten ist, wenn er für fast alle Beschäftigten mit nur wenigen Ausnahmen gilt, was 
in Deutschland der Fall ist. Er muss aber auch einfach zu kommunizieren und zu merken sein. 
Das galt in Deutschland zwar für den Einstieg im Jahr 2015 mit einem Wert von 8,50 €, nicht 
aber für die folgenden Erhöhungen auf 8,84 € (2018) oder 9,19 € (2019). Die Grundregel soll-
ten einfach nachzuvollziehende aufgerundete Beträge sein. War bei der Einführung des ge-
setzlichen Mindestlohns der damalige Wert von 8,50 € durch die kontroverse Debatte um den 
Mindestlohn bundesweit bekannt, gilt das für die folgenden Erhöhungen nicht mehr. Dies 
zeigt eine repräsentative Befragung im Auftrag der Mindestlohnkommission, wonach in den 
Jahren 2018 und 2019 lediglich ein Fünftel der Befragten die exakte Höhe des Mindestlohns 
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nennen konnten (Ipsos 2020). Um die Compliance zu verbessern, sollten Mindestlohnerhö-
hungen über die Medien bekannt gemacht werden (Gallina 2005). In Großbritannien sind vor 
jeder Anhebung des Mindestlohns in den letzten 20 Jahren groß angelegte Plakataktionen 
durchgeführt und Radio- sowie TV-Spots geschaltet worden (Benassi 2011: 12f). Umfragen von 
Beschäftigten ergaben, dass jeweils ein hoher Anteil von bis zu 90% der Befragten die neue 
Höhe des Mindestlohns kannte (Low Pay Comission 2018: 24). 

 

6.4 Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen 

Auch wenn es rechtlich eindeutig geregelt ist, ist schwer verständlich, dass in Deutschland von 
der FKS bzw. den Sozialbehörden bei festgestellten Mindestlohnverstößen nur die Sozialver-
sicherungsbeiträge nachgefordert werden, nicht aber die den Beschäftigten vorenthaltenen 
Lohnanteile und Sozialversicherungsbeiträge. Die Beschäftigten werden noch nicht einmal 
darüber informiert, wenn die FKS bei Kontrollen Verstöße festgestellt hat. Durch die individu-
elle Verantwortung schrecken viele Arbeitskräfte davor zurück, rechtliche Schritte gegen ihren 
Arbeitgeber einzuleiten, da sie Nachteile für sich befürchten. Daher müssen Betriebe meist 
nicht mit ernsthaften Konsequenzen rechnen, wenn sie gegen Mindestlohnansprüche ihrer 
Beschäftigten verstoßen. Das Verhalten von Betrieben gegenüber ihren Belegschaften wird 
sich aber nur verändern, wenn die Unternehmen stets davon ausgehen müssen, dass Verstöße 
gegen Arbeitsbedingungen ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. 

Einige Nachbarstaaten sind hier wesentlich weiter. In Frankreich und Spanien können die Ar-
beitsinspektionen direkte Anordnungen gegenüber Betrieben zur Erfüllung solcher Arbeitge-
berpflichten treffen, ohne die Beschäftigten auf den privaten Rechtsweg verweisen zu müs-
sen. Zudem werden die Beschäftigten auch stärker bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche un-
terstützt. In Polen etwa berät die staatliche Arbeitsinspektion Beschäftigte über ihre Rechte 
und nimmt Beschwerden entgegen, denen sie selbst nachgeht (Deutscher Gewerkschafts-
bund/Justitia et Pax 2017: 10). In Belgien und Großbritannien werden die Beschäftigten bei 
Klagen vor Gericht von den Arbeitsinspektionen unterstützt (Burgess 2014; Willems 2016) und 
in Ländern wie den Niederlanden und Frankreich haben die Gewerkschaften das Recht zur 
Verbandsklage. Zudem zeigen internationale Beispiele, dass sich durch die Kooperation der 
staatlichen Kontrollbehörden mit den Sozialpartnern die Effektivität der Kontrollen verbes-
sern lässt (Bosch et al. 2019). 

Schließlich müssen für eine bessere Aufdeckung von Verstößen und als Unterstützung der Be-
schäftigten die tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten manipulationssicher dokumentiert wer-
den. Grundvoraussetzung dafür ist eine elektronische und manipulationssichere Erfassung der 
Arbeitszeit, auf die die Beschäftigten auch ohne Betriebsrat das Recht zur Einsicht und auch 
zur Korrektur von unzutreffenden Angaben haben. Daneben sollte es zwingend vorgeschrie-
ben sein, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen wie in Frankreich für Kontrollen im Betrieb bereit 
liegen müssen und nicht bei Steuerberatungsbüros deponiert werden können, wo sie einfach 
manipulierbar sind (Steiger-Sackmann et al. 2013). Zudem könnte die Wirksamkeit von Kon-
trollen durch Auflagen zur Registrierung aller Beschäftigten etwa auf Baustellen (wie z.B. in 
Spanien, Italien, Norwegen, Polen) oder auch bei Frisören und in Gaststätten (z.B. in Schwe-
den) oder durch elektronische Zeitmessung (in Griechenland durch eine Auflage der Troika) 
verstärkt werden (ILO 2013: 41ff.).   

Auch die Zusammenarbeit mit den Staatsanwaltschaften lässt sich verbessern. Vom Zoll wird 
bemängelt, dass Staatsanwaltschaften sich oft mit sehr unterschiedlichen Themen befassen 
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müssen und deshalb häufig nur unzureichend mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Dimensionen des Themas Schwarzarbeit vertraut sind (Bosch et al. 2019). Solche Fälle haben 
daher oft keine Priorität und die vom Zoll vorgeschlagenen Strafen werden in Gerichtsverfah-
ren nicht selten deutlich verringert. Dagegen zeigt die Einrichtung von Schwerpunktstaatsan-
waltschaften, dass diese der Schwarzarbeit oft mehr Aufmerksamkeit widmen und die Koope-
ration mit der FKS besser funktioniert. Allerdings existieren solche Schwerpunktstaatsanwalt-
schaften bislang nur an wenigen Standorten in Deutschland. 

 

6.5 Reformierung der Minijobs 

Eine breite Allianz von Akteur*innen – darunter z.B. der Deutsche Frauenrat, die Bertelsmann-
Stiftung, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Deutsche Gewerkschafts-
bund, das Institut Arbeit und Qualifikation, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung – 
plädiert entweder für eine Abschaffung oder zumindest Begrenzung der Minijobs. So ließe sich 
etwa eine niedrige Bagatellgrenze etwa für Schüler*innen, Studierende und Rentner*innen 
einrichten. Zudem müsste eine erweiterte Gleitzone schon deutlich eher als ab 450 € bzw. 520 
€ ansetzen, um den Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu erleich-
tern. Damit steigen die Anreize für die Unternehmen, längere Arbeitszeiten anzubieten, was 
den Präferenzen der Minijobber*innen entspricht. 

Eine effektive Umsetzung der Gleichbehandlung von geringfügig Beschäftigten sollte durch 
breit angelegte Aufklärungskampagnen für Beschäftigte und Arbeitgeber nachhaltig forciert 
werden. Ergänzt werden müssten diese durch eine Verpflichtung von Arbeitgebern, alle ge-
ringfügig Beschäftigten über ihre Rechte aufzuklären. Selbst bei einer völligen Abschaffung der 
Geringfügigkeitsgrenze kann es zu Benachteiligungen marginaler Teilzeitbeschäftigter kom-
men, so dass diese Empfehlung auch dann aktuell bleibt. 

Notwendig wären ergänzend auch weitere grundlegende Reformen im Bereich des Steuer- 
und Sozialversicherungsrechts, wie etwa beim Ehegattensplitting. Die Sachverständigenkom-
mission zur Erstellung des Ersten Gleichstellungsberichtes der Bundesregierung (2011) hat 
diesbezüglich auf zahlreiche Inkonsistenzen in verschiedenen Rechtskreisen verwiesen, die 
der Gleichstellung von Männern und Frauen entgegenstehen und daher dringend verändert 
werden müssten. 

 

7. Zusammenfassung 

Eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 €, wie in dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung vorgeschlagen, ist ausdrücklich zu begrüßen. Über 20% der abhängig Beschäftig-
ten in Deutschland würden von der Erhöhung profitieren. Vor allem gering Qualifizierte, 
Frauen, Beschäftigte in kleinen Betrieben ohne Tarifbindung, Ausländer*innen, befristet so-
wie in Teilzeit Beschäftigte könnten so ihr Einkommen deutlich steigern. Zudem würde eine 
deutliche Annäherung an die Niedriglohnschwelle von 60% des Medianlohns erreicht und da-
mit auch einem Vorschlag der EU-Kommission näher kommen. 

Allerdings zeigen Untersuchungen, dass es noch erhebliche Umsetzungsprobleme beim Min-
destlohn gibt, viele Anspruchsberechtigte den Mindestlohn noch nicht bekommen und die 
Compliance-Probleme keine Einzelfälle sind. Besonders häufig von Verstößen betroffen sind 
Minijobber*innen, gering Qualifizierte, Beschäftigte in kleinen Betrieben, befristet Beschäf-
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tigte, Erwerbstätige mit wechselnden Arbeitszeiten und Einsatzorten sowie geringer Tarifbin-
dung und fehlender Mitbestimmung. Zu den häufigsten Einfallstoren für Unterschreitungen 
gehören unzutreffende Angaben zur Arbeitszeit und unbezahlte Mehrarbeit. Zudem werden 
Beschäftigten in Minijobs und bei Arbeit auf Abruf häufig die Zahlung von Urlaubs-, Feier- und 
Krankheitstagen verwehrt. Die Probleme, die mit der Umsetzung des Mindestlohns verbunden 
sind, sind der Bundesregierung durchaus bewusst, wie ein Eckpunktepapier des BMAS und 
BMF von 2021 unterstreicht. Leider wurden die sinnvollen Verbesserungsvorschläge der Mi-
nisterien nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen. 

Zudem müssen die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit verbessert werden. Zwar 
verfügt die FKS über weitreichende Kontrollbefugnisse, aber die Effektivität und Intensität der 
Mindestlohnkontrollen wird unterschiedlich eingeschätzt. Die Kritik richtet sich zumeist auf 
eine unzureichende Zahl von Kontrollen mit der Forderung einer deutlichen Aufstockung des 
Personals bei der FKS. Dabei mangelt es offensichtlich an der Besetzung der Stellen. So stan-
den der FKS Anfang 2021 insgesamt 9.318 Planstellen (inkl. Service-Bereich) zur Verfügung, 
von denen jedoch nur 7.178,65 Planstellen im operativen Bereich besetzt waren. Die Diskre-
panz von über 2.000 unbesetzten Stellen ist sicherlich nicht nur mit fehlendem Personal im 
Service-Bereich erklärbar. 

Die Kontrollzahlen und personellen Probleme hängen unmittelbar mit einer veränderten stra-
tegischen Ausrichtung der FKS zusammen. Die Umstrukturierung der FKS seit Oktober 2014 
hat zu einer Verschlechterung des strategischen Vorgehens und zu Unzufriedenheit bei den 
Beamt*innen geführt. Des Weiteren ist die Statistik über Prüfungen der FKS missverständlich. 
Dem Zoll ist nicht bekannt, ob die verhängten Strafen und Bußgelder tatsächlich vollstreckt 
wurden. Hier fehlt eine Erfolgsstatistik, wie viele der Strafen tatsächlich vollstreckt wurden. 
Die fehlende öffentliche Wahrnehmbarkeit der vollstreckten Sanktionen dämpft erheblich die 
abschreckende Wirkung der Kontrollen. 

Im Gegensatz zur Erhöhung des Mindestlohns auf 12 € pro Stunde, ist die geplante Ausweitung 
der Geringfügigkeitsgrenze abzulehnen. Völlig unverständlich erscheint, dass selbst von Teilen 
der Politik die Minijobs häufig nicht nur als flexible, sondern auch als besonders kostengüns-
tige Art der Beschäftigung angepriesen werden. Tatsächlich sind Minijobs für Arbeitgeber bei 
Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben jedoch die teuerste Form der Beschäftigung. Entschei-
dend für das Interesse der Betriebe an Minijobs ist, dass in der Praxis die eigentlich ver-
pflichtenden arbeits- und tarifrechtlichen Regelungen (Entgeltfortzahlung, bezahlter Mindest-
urlaub, Elternzeit usw.) nicht oder nur begrenzt zur Anwendung kommen. Ohne realistische 
Vorschläge, die dazu führen, den geltenden Arbeitnehmerschutz auch bei Minijobber*innen 
einzuhalten, bleiben die Nachteile für Beschäftigte bestehen. 

Es ist zu erwarten, dass sich nicht die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten er-
höht, wie als Ziel im Gesetzentwurf ausgegeben wird, sondern sich die Zahl der Minijob-
ber*innen durch die Heraufsetzung und Dynamisierung der Geringfügigkeitsgrenze kräftig er-
höht, viele Beschäftigte im unteren Midijob-Bereich ihre sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung verlieren und eine Stauchung der geringfügig Beschäftigten im Mindestlohnbe-
reich eintreten wird. Auch die vorgesehene Möglichkeit der Überschreitung der Geringfügig-
keitsgrenze in zwei Kalendermonaten bietet in erster Linie ein Einfallstor für Mindestlohnver-
stöße, stellt einen bürokratischen Mehraufwand für die Kontrollen der FKS dar und verhindert 
die Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. In der Regel liegen die Stunden-
löhne von Minijobber*innen auch deutlich unter denen von sozialversicherungspflichtig Be-
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schäftigten liegen. Nicht zuletzt während der COVID-19-Pandemie zeigte sich die Benachteili-
gung, da Minijobber*innen keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Insgesamt besteht 
ein Versorgungs-, Armuts- und Abhängigkeitsproblem bei dieser Beschäftigungsform. 

Minijobs entfalten starke Klebeeffekte insbesondere für Frauen und erschweren sowohl für 
Beschäftigte als auch für Unternehmen systematisch Übergänge in sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung. Die Gründe liegen in den institutionalisierten Anreizstrukturen wie die bei-
tragsfreie Mitversicherung in der Krankenkasse des Partners sowie die Befreiung von Steuern 
und Sozialabgaben. Zudem sind gerade in bestimmten Dienstleistungsbereichen wie dem Ein-
zelhandel, dem Gastgewerbe und im Reinigungsgewerbe Minijobs überproportional vorzufin-
den und ein Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kaum möglich. Das 
führt dazu, dass Frauen häufig einen Minijob ausüben und zusätzlich schwarz nebenbei arbei-
ten. Auch zeigen verschiedene Untersuchungen, dass der Ausstieg aus dem Leistungsbezug 
über Minijobs meistens nicht gelingt, und damit Minijobs keine wirkliche Chance zur Überwin-
dung von Arbeitslosigkeit bieten.  

Schließlich zeigen Untersuchungen, dass vor allem ausschließliche und dauerhafte geringfü-
gige Beschäftigung hohe Risiken für langfristige Narbeneffekte aus mehreren Gründen birgt. 
Erstens arbeiten geringfügig Beschäftigte oft in einfachen Tätigkeiten, die nicht ihrer formalen 
Qualifikation entsprechen, und von betrieblichen Weiterbildungsangeboten weitgehend aus-
geschlossen sind, was Übergänge in besser bezahlte Tätigkeiten und berufliche Karrieren sys-
tematisch behindert. Zweitens eröffnen Minijobber*innen mit den geplanten 520 € brutto im 
Monat keine Chance auf eine eigenständige Existenzsicherung. Drittens haben sich die Le-
bensläufe zunehmend ausdifferenziert und man kann immer weniger davon ausgehen, dass 
Minijobber*innen mit einem Partner in einem Normalarbeitsverhältnis und das auf Dauer zu-
sammenleben.  

Verschiedene Reformen könnten eine bessere Einhaltung und Durchsetzung des Mindest-
lohns und eine sinnvollere Gestaltung von Minijobs gewährleisten. Für ein besseres Enforce-
ment des Mindestlohns müsste zunächst die Selbstkontrollen durch die Sozialpartner gestärkt 
werden, indem Maßnahmen zur Erhöhung der Tarifbindung, Stärkung von Tariftreue und Ver-
besserung der Mitbestimmung vorgenommen werden. Daneben muss die Verantwortung an 
der Spitze der Wertschöpfungskette erhöht werden. Hierzu zählt etwa die Ausweitung der 
Nachunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge auf weitere Branchen, Entwicklung 
von Standards zu einem sozial verantwortlichen Nachunternehmermanagement in Koopera-
tion mit den Kontrollbehörden sowie der Ausschluss von Wiederholungstätern bei öffentlicher 
Auftragsvergabe.  

Auch wenn es rechtlich eindeutig geregelt ist, ist schwer verständlich, dass in Deutschland von 
der FKS bzw. den Sozialbehörden bei festgestellten Mindestlohnverstößen nur die Sozialver-
sicherungsbeiträge nachgefordert werden, nicht aber die den Beschäftigten vorenthaltenen 
Lohnanteile und Sozialversicherungsbeiträge. Die Beschäftigten werden auch nicht informiert, 
wenn die FKS bei Kontrollen Verstöße festgestellt hat. Durch die individuelle Verantwortung 
schrecken viele Arbeitskräfte davor zurück, rechtliche Schritte gegen ihren Arbeitgeber einzu-
leiten, da sie Nachteile für sich befürchten. Andere EU-Länder zeigen, wie Beschäftigte sinnvoll 
unterstützt werden können (etwa Frankreich, Spanien, Polen und Großbritannien). 

Grundvoraussetzung für die Durchsetzung der Lohnansprüche ist eine elektronische und ma-
nipulationssichere Erfassung der Arbeitszeit, auf die die Beschäftigten auch ohne Betriebsrat 
das Recht zur Einsicht und auch zur Korrektur von unzutreffenden Angaben haben. Es ist nicht 
verständlich, dass diese wichtige Maßnahme wieder aus dem Gesetzentwurf entfernt wurde. 
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Denn natürlich wissen Betriebe ganz genau, wann und wie lange die Beschäftigten gearbeitet 
haben. Auf welcher Grundlage wird denn sonst der Lohn ausgezahlt? Hier geht es vielmehr 
darum, die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zu verschleiern und damit Kosten zu sparen.  

Schließlich ist eine Reformierung der Minijobs dringend notwendig. Eine breite Allianz von 
Instituten plädiert entweder für eine Abschaffung oder zumindest Begrenzung der Minijobs. 
So ließe sich etwa eine niedrige Bagatellgrenze etwa für Schüler*innen, Studierende und Rent-
ner*innen einrichten. Zudem müsste eine erweiterte Gleitzone schon deutlich eher als ab 450 
€ bzw. 520 € ansetzen, um den Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
zu erleichtern. Damit steigen die Anreize für die Unternehmen, längere Arbeitszeiten anzubie-
ten, was den Präferenzen der Minijobber*innen entspricht. Unterstützend könnten breit an-
gelegte Aufklärungskampagnen über Rechte und Pflichten für Beschäftigte und Arbeitgeber 
nachhaltig forciert werden. Darüber hinaus sind auch grundlegende Reformen im Bereich des 
Steuer- und Sozialversicherungsrechts notwendig. 
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